
Datenschutzhinweis 
 
 
 
Die Träger der öīentlichen und freien Jugendhilfe dürfen  
 
von den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur folgende Daten erheben und speichern: 
 

1. den Umstand der Einsichtnahme, 
 

2. das Datum des Führungszeugnisses und 
 

3. die InformaƟon, ob die das Führungszeugnis betreīende Person wegen einer der folgenden 
StraŌaten rechtskräŌig verurteilt worden ist: 

 
a) wegen einer in Absatz 1 Satz 1 genannten StraŌat oder 
b) wegen einer nicht in Absatz 1 Satz 1 genannten StraŌat,  

die die Person als ungeeignet im Umgang mit Kindern und Jugendlichen erscheinen lässt. 
 
Die Träger der öīentlichen und freien Jugendhilfe dürfen die gespeicherten Daten nur verarbeiten, soweit 
dies erforderlich ist, um die Eignung einer Person für diejenige TäƟgkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis gewesen ist, zu prüfen.  
 
Die Daten sind vor dem Zugriī Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn die Person 
eine TäƟgkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 nicht ausübt.  
 
Die Daten sind spätestens sechs Monate nach der letztmaligen Ausübung einer solchen TäƟgkeit zu 
löschen. 
 
 
HINWEIS 
 
Das erweiterte Führungszeugnis selbst, darf nicht zur Akte genommen werden. 
 


